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Material-Verbrauchsnormen sind die Materialmen
gen auszuweisen, die je Einheit des Erzeugnisses 
bzw. der Erzeugnisgruppe oder der Leistung ein
gesetzt werden, ferner die im Erzeugnis enthaltenen 
Materialmengen und für die wichtigsten Grund
materialien die technologisch und die nicht techno
logisch bedingten Verluste;

2. Material-Ausnutzungsnormen als Mindestnormen; 
die im Erzeugnis enthaltenen Materialmengen sind 
vom Hundert der Material-Verbrauchsnormen zu 
berechnen;

3. Material-Verlustnormen als Höchstnormen für die 
wichtigsten Verlustursachen, zumindest für die 
technologisch und für die nicht technologisch be
dingten Verluste; die Verlustmengen sind vom 
Hundert der Material-Verbrauchsnormen zu be
rechnen ;

4. Material-Ausnutzungs- und -Verlustnormen gemäß 
Ziffern 2 und 3 bei den wichtigsten Materialgruppen 
als betriebliche Gesamt normen für die Ausnutzung 
des Materials bzw. für die Material Verluste;

5. Material-Ausbeutenormen (Normen der Rohstoff
ausbeute) in allen rohstoffverarbeitenden Betrie
ben; zu berechnen ist die mengenmäßige Ausbeute 
an Produkten, die aus einer Mengeneinheit des 
zu verarbeitenden Rohstoffs entstehen;

6. Normen des technischen Nutzens des Materialein
satzes für alle Erzeugnisse bzw. Erzeugnisgruppen, 
deren Materialeinsatz auf die Einheit der techni
schen Leistung oder die Einheit einer sonstigen 
technischen Größe bezogen werden kann, die mit 
dem Erzeugnis im Zusammenhang steht;

7. Normen des Ökonomischen Nutzens des Material
einsatzes für .wichtige Erzeugnisse bzw. Erzeugnis
gruppen, deren Materialeinsatz auf einen Ausdrude 
der Werteinheit des Erzeugnisses bzw. eine sonstige 
ökonomische Größe zu beziehen ist, die mit dem 
Erzeugnis im Zusammenhang steht.

(2) Die Betriebsleiter der volkseigenen Betriebe des 
Maschinenbaus einschließlich der Elektrotechnik sind 
verpflichtet, eine Nomenklatur der Erzeugnisse bzw. 
Erzeugnisgruppen* zu bestätigen, für die Normen des 
technischen bzw. ökonomischen Nutzens des Material
einsatzes festzusetzen sind. Sie haben ferner Unter
suchungen zu veranlassen über die Zusammenhänge, die 
zwischen Materialeinsatz und Leistung oder anderen 
technischen bzw. ökonomischen Größen innerhalb von 
Gruppen gleichartiger Erzeugnisse bestehen.

63) Bei der Ausarbeitung von Normen der Material
wirtschaft sind die Staatlichen Herstellungs- und Ver
wendungsverbote und die Staatlichen Materialeinsatz
listen zu berücksichtigen.

{4) Die Entwicklung der Normen der Materialwirt
schaft ist für die wichtigsten Materialien in Übersichten 
darzustellen, aus denen die durchschnittliche Erfüllung 
in jedem Monat ersichtlich ist. Die Entwicklung ist 
vierteljährlich zu analysieren.

#6) Über den Stand und die Entwicklung der Normen 
der Materialwirtschaft, insbesondere über die Nicht
erfüllung von Normen, 1st innerhalb der Rechenschafts

legung gemäß Beschluß vom 21. Dezember 1961 über 
die Durchführung von Rechenschaftslegungen in der 
zentralgeleiteten volkseigenen Industrie (GBl. II S. 561) 
Bericht zu erstatten.

§ 3

Konten für Materialeinsparung

(1) Das Konto für Materialeinsparung ist ein Lei
stungsnachweis der Werktätigen für die Mitarbeit bei 
der Einsparung materieller bzw. finanzieller Mittel im 
Betrieb. Kontokarten, -blätter oder -bücher brauchen 
erst dann eingereicht zu werden, wenn die erste Eintra
gung erfolgt. Jedes Konto ist ein Jahr nach der ersten 
Eintragung abzuschließen; die nach dem Abschluß fol
gende Eintragung gilt wieder als erste Eintragung.

(2) Nach den Bestimmungen der betrieblichen Prä
mienordnung sind nur solche Materialeinsparungen zu 
prämiieren, die gegenüber vorgegebenen Nonnen (aus
nahmsweise Kennziffern) unmittelbar im Produktions
prozeß auf Grund persönlicher Fähigkeiten, Fertigkeiten 
oder Erfahrungen der Werktätigen („unmittelbar Br 
teiligte“ gemäß § 5 Abs. 1 der Verordnung vom 26. Ja^ 
nuar 1961) erarbeitet werden. Die Bestimmungen des
§ 5 der Ersten Durchführungsbestimmung vom 29. Au 
gust 1961 zur Verordnung vom 26. Januar 1961 (GBl. Itw'
S. 452) bleiben hiervon unberührt. Betriebliche Mate
rialeinsparungen, die das Ergebnis von Vorschlägen der 
Werktätigen („mittelbar Beteiligte“ gemäß § 5 Abs. 1 
der Verordnung vom 26. Januar 1961) sind, werden 
zwar auf ein antragsgemäß errichtetes Konto für 
Materialeinsparung eingetragen, müssen aber nach den 
für Vorschläge geltenden Bestimmungen vergütet 
werden.

(3) In den betrieblichen Prämienordnungen sind für 
die Einsparung von wichtigen bzw. besonders wichtigen 
Materialien und Importrohstoffen und -materialien be
vorzugte Prämiensätze festzulegen. Die Finanzierung 
von Prämien erfolgt grundsätzlich aus den erzielten 
Einsparungen für Material. Wenn die Prämien durch 
Kosteneinsparungen im Einzelfall nicht gedeckt sind, 
können zur Deckung herangezogen werden

a) Kosteneinsparungen aus sonstigen Materialein
sparungen-,

b) der Betriebsprämienfonds,

c) Sonderfonds der übergeordneten Organe auf An
trag des Betriebes, sofern die betrieblichen Finan
zierungsquellen nicht ausreichen.

(4) Die in den betrieblichen Prämienordnungen fest
zulegenden Prämiensätze gemäß Abs. 3 sind von den 
übergeordneten Organen zu bestätigen. Die irr den Prä
mienordnungen der halbstaatlichen Betriebe und der 
sozialistischen Genossenschaften festzulegenden Prä
miensätze für Materialeinsparungen sind von den zu
ständigen örtlichen Organen zu bestätigen.

(5) Prämien für Materialeinsparung, die von den 
halbstaatlichen Betrieben und sozialistischen Genossen
schaften nach den Bestimmungen der Verordnung vom 
26. Januar 1961 und deren Durchführungsbestimmungen 
gezahlt werden, sind mit Wirkung vom 1. April 1962 
steuerlich als Betriebsausgaben abzugsfähig, wenn die 
der Prämiierung zugrunde gelegten Normen und Kenn
ziffern von dem zuständigen örtlichen Organ bestätigt


